
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/3/24 5Ob5/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1981

Norm

WEG 1975 §13 Abs1

WEG 1975 §17

Rechtssatz

Gegen die Zustellung der Klage, soweit sich diese gegen die Wohnungseigentümer richtet, zu Handen des bestellten

Hausverwalters und gegen die Bevollmächtigung des die Wohnungseigentümer im Verfahren vertretenden

Rechtsanwaltes durch den Hausverwalter bestehen im Hinblick auf § 17 WEG keine Bedenken.

Entscheidungstexte

5 Ob 5/81

Entscheidungstext OGH 24.03.1981 5 Ob 5/81
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